
4        Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur E ntw icklung von 
Boden, Natur und Landschaft  § 9 (1)  20.BauGB  

4.1     Anlage einer Streuobstwiese (M 1) 
 
Auf der Maßnahmen-Fläche ist eine lockere Obstbaumpflanzung mit 
großkronigen Obstbäumen der Mindestqualität H., 3xv., Stu. 12-14 
(Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 12-14) vorzunehmen. 
Lokal- und Regionalsorten sind bevorzugt zu verwenden. Die Fläche 
ist als Grünland mit einer Landschaftsrasensaat RSM 7.1.2 
(Landschaftsrasen mit Kräutern - 20 g/m2) einzusäen und dauerhaft 
als extensive Wiese zu bewirtschaften, wobei maximal eine 
zweimalige Mahd pro Jahr zulässig ist. Die Obstbäume sind dauerhaft 
gegen Wildverbiß zu schützen (z. B. Wildschutzspirale). Eine flächige 
Düngung der Wiese ist zu vermeiden, eine punktuelle Düngung der 
Obstbäume mit natürlichen Düngestoffen wie z. B. Kompost oder 
Miste hingegen zulässig. 

5        Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sons tigen  
          Bepflanzungen  § 9 (1) 25.a) BauGB 
 

5.1    Pflanzung von Laubbäumen 

Auf jedem Baugrundstück ist mindestens 1 großkroniger Laubbaum 
einer heimischen und standortgerechtenArt zu pflanzen und zu 
erhalten. Die Standorte sind variabel zu wählen. Bei Abgang ist eine 
Neupflanzungder selben Art vorzunehmen. Zu verwenden sind Arten 
und Qualitäten nach Maßgabe des Grünordnerischen Fachbeitrags. 

5.2    Knickpflanzung (P 1) 
 
Der zu erstellende Knickwall soll eine Höhe von 1,5 m und eine Breite 
von 4 m am Knickfuß haben. Die Knickpflanzung ist dreireihig zu 
erstellen. Die Pflanzabstände sollen in und zwischen den Reihen 1 m 
betragen. Zu verwenden sind Arten, Mengenanteile und Qualitäten 
nach Maßgabe des Grünordnerischen Fachbeitrags. Ein dauerhafter 
Wildschutzverbiß in Form eines Wildschutzzaunes ist zu 
gewährleisten. Der Knick ist dauerhaft zu erhalten. Im Falle eines 
natürlichen Abganges der Gehölze ist langfristig für Ersatz zu sorgen. 
Die für Knicks üblichen Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen (auf 
den Stock setzen) sollen etwa alle 10 bis 15 Jahre durchgeführt 
werden. 

5.3     Initial-Gehölzpflanzung (P 2) 
 
Es ist eine Initial-Pflanzung aus heimischen und standortgerechten 
Gehölzen vorzunehmen. Zu verwenden sind Arten, Mengenanteile 
und Qualitäten nach Maßgabe des Grünordnerischen Fachbeitrags. 
Ein dauerhafter Wildschutzverbiß in Form eines Wildschutzzaunes ist 
zu gewährleisten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C)     NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN § 9 (6) BauGB 

Erhaltungsgebot für Knicks 

 
Die vorhandenen Knicks sind dauerhaft zu erhalten sowie in der 
für Knicks üblichen Weise zu pflegen und zu unterhalten. Die 
Knicks sollen etwa alle 10-15 Jahre auf den Stock gesetzt werden. 
Im Abstand von 30-50 m sollen mittel- bis langfristig Überhälter 
gezielt gefördert und erhalten werden. Im Falle eines natürlichen 
Abgangs bzw. einer gezielten Rücknahme einzelner Überhälter ist 
frühzeitig für Ersatz-Überhälter zu sorgen. Eine "gärtnerische" 
Nutzung des Knicks ist verboten. Hierzu zählt auch die 
Ablagerung von Kompost, Rasenschnitt oder sonstigen 
Gartenabfällen sowie die Pflanzung von Ziergehölzen oder -
Stauden. Während der Bauphase ist ein ausreichender Schutz der 
Knicks z. B. durch Abzäunung zu gewährleisten. 

 
Wichtig für die Entwicklung und den dauerhaften Anwuchserfolg der 
Obstbaumpflanzung ist eine fachgerechte Pflege, die u. a.einen Pflanzschnitt 
(direkt mit der Pflanzung),Erziehungsschnitte (5-8 Jahre lang jährlich im 
Frühjahr) sowie Pflege- und Erhaltungsschnitte (ca. ab dem 9. Standjahr) im 
Abstand von ca. 2-5 Jahren umfaßt. 

 4.2      Entwicklung einer gelenkten Sukzessionsfläche (M 2) 
 

Entwicklungsziel ist eine natürliche Vegetationsstruktur mit einem 
Nebeneinander von gras- und hochstaudenbetonten Pflanzengemeinschaften 
sowie Gehölzbeständen unterschiedlicher Entwicklungsstadien. Das 
Entwicklungsziel soll durch eine gelenkte Sukzession erreicht werden. Durch 
gelegentliche, räumlich und zeitlich gestaffelte Pflegemaßnahmen soll hier ein 
vielfältiger Vegetationskomplex entstehen, der unterschiedlichste ökologische 
Funktionen erfüllen kann. 
Um eine vollständige Verbuschung zu vermeiden, ist eine gelegentliche Mahd 
(im Turnus von 3-4 Jahren) auf Teilabschnitten durchzuführen. Der 
Mahdzeitpunkt muß am Ende der Vegetationsperiode, nach dem 1. 
September liegen. Das anfallende Mahdgut ist von der Fläche zu entnehmen. 
Auf der Fläche natürlich aufkommende Gehölzbestände sind zu erhalten. 
Durch gezielte Entnahme einzelner Gehölze soll allerdings ein flächiger 
Gehölzbewuchs vermieden werden. Als Initialpflanzung sollen mehrere 
Gehölzgruppen gepflanzt werden. Zu verwenden sind die Arten, 
Mengenanteile und Qualitäten nach Maßgabe des Grünordnerischen 
Fachbeitrags. 

4.3       Anlage eines Knickschutzstreifens (M 3) 
 
Zwischen dem straßenbegleitenden Knick und den Baugrundstücken ist ein 
Knickschutzstreifen anzulegen und zu entwickeln. Die Knickschutzstreifen 
sind nicht oder nur extensiv zu unterhalten. Eine jährliche Mahd soll zum 
Ende der Vegetationsperiode im September (mit Entnahme des Mähgutes) 
erfolgen. Nicht gestattet ist eine "gärtnerische" Nutzung sowie eine 
Versiegelung im Knickschutzstreifen. Dazu zählt auch die Ablagerung von 
Rasenschnitt, Kompost oder sonstigen Gartenabfällen sowie die Pflanzung 
von Ziergehölzen oder -Stauden. 
 
 

4.4       Anlage einer Extensiv-Wiese (M 4) 

            Die Fläche ist als Grünland mit einer Landschaftsrasensaat RSM 7.1.2 
(Landschaftsrasen mit Kräutern -20 g/m2) einzusäen und dauerhaft als 
extensive Wiese zu bewirtschaften, wobei maximal eine zweimalige Mahd pro 
Jahr zulässig ist. Das Mähgut ist von der Fläche zu entnehmen. Partiell ist 
eine Knickpflanzung (P 1) nach Maßgabe des Grünordnerischen Fachbeitrags 
vorzunehmen. 

4.5      Verwendung wasserdurchlässiger Wegebelägeen, 
         wie z.B. Dachgiebel, Gauben oder Brüstungen. 

Die Stellplätze, Zuwegungen und sonstige Nebenanlagen sind in wasser-    
und luftdurchlässigem Aufbau auszuführen. Empfohlen werden 
Dränfugenpflaster, wassergebundene Flächen, Kopfsteinpflaster, 
Schotterrasen, Rasengittersteine oder z. B. großfugiges Pflaster mit 
Abstandhaltern. 

 

 


